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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die Lnfrage der Abgeordneten Dr. van Ton gel und Genossen an die 

Bundesregierung, betreffend Massnahmen mit dem Ziel einer Umstellung österreichi­

scher Importe aus dem EWG-Raum in solche aus den EFTA-Staaten, beantwortet 

Bundeskanzler Ing. Raa b name.ns dar Bundesregierung wie folgt g 

IfEinleitend wird festgestellt, dass die Anfrage ,der Abgeordneten Dr. van 

Tongel und Genossen an die Bundesregierung vom 18. Mai, die den gleichen Gegen­

stand betroffen hat, am 15. Juni beantwortet wurde. In dieser Anfragebeantwortung 

wurde ausgefÜhrt, dass seitens des Bundesministeriums für Handel und Wiederauf­

bau an die Aussenstelle keine vertrauliche Weisung zur Drosselung der Einfu..hren 

aus dem EWG-·Raum ergangen ist. Die Bewilligung der Einfuhr der noch genehmigungs-

pflichtigen Waren erfolgt gegenüber allen Staaten, mit denen Verträge abgeschlossen 

wurden - mit den sechs EWG-Staaten oestehen solche - im Rahmen der getroffenen 

Kontingentvereinoarungen. Die in den einzelnen Verträgen vereinoarten Länderkontin­

gente nehenen sowohl auf die industrie- als auch auf die handelspolitischen :Belange 

Rücksicht, die Einhaltungder abgeschlossenen Vereinbarungen ist eine vertragliche 

Verpflichtung, der Österreich immor nachgekommen ist. Gelegentlich wird es infolge 

dieser Sachlage zur Aolehnung von Einfuhranträgen für eine oestimmte Ware aus 

einem Land ko~~en, während die Einfuhr für die gleiche Ware aus einem anderen Land 

bewilligt werden kann. Diese Tatsache ergibt sich aus dem Bestreoen, den handels­

vertraglichen Vereinoarungen gegenüber allen Vertrags staaten soweit als möglich 

zu entsprechen. Es ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass b~i jenen Positio­

n en; cJ.ie noch Einfu..~roeschränkungen unterliegen, schwerwiegende industrie ... und 

hand.elspolitische Gründe für die Aufrechterhaltung eines solchen Regimes sprechen 

und daher illimi tier te Kontingentüberschrei tungen schon aus diesem Gru...'1de nicht 

zugelassen yverden können. Ausnahmen von dem im Aussenhandelsgesetz statuierten 

Gruhdsatz der Freiheit können nicht dadurch wirkungslos gemacht werden, dass il­

limi tier te Genehmigungen der Einfuhr erteilt werden u..r:td damit f8.ktisch die Einfuhr 

der oet:reffenden Ware lioeralisiert wird. 

Als Beweis für die lioerale Grundeinstellun~ bei der Handhabung der für die 

Einfuhr bestehenden Beschränkungen sei die Tatsache festgestellt, dass z. B. die 

mit der Bundesrepublik Deutschland im vergangenen Jahr vereinoarten Einfuhrkontin­

gent,e um 30 ~Ellionen DM üoerzogen wurden. Auch im laufenden Jahr wird der mit 

diesem 1anc1e 'vereinoarte Gesamtrahmen der noch einfUhrgenehmigungspflichtigen Waren 

in der Gesamthöhe von 130 Millionen DlVI voraussichtlich überschritten werden. 
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2. Beiblatt Beiblatt zurParlamentskorrespondenz 23. November 1960 

Zu den einzelnen Anfragepunkten wird folgendes bemerkt: 

Die Rege1ung'des Warenverkehrs mit dem Auslande erfolgt auf Grund des von 

der Bundesregierung und dem Parlament genehmigten Aussenhandelsgesetzes 1956 in 

der Fassung der Novelle 1959, in dessen Rah~en die zuständigen Ressorts auch die 

Handhabung der mit dem Auslande abgeschlossenen Handelsverträge vollziehen. 

Verfügungen, die in die ausschliessliche. Zuständigkei t des Bundesministeriwns für 

Handel und Wiederaufbau fallen, werden daher ohne Befassung der Bundesregierung 

getroffen. Da bekanntlich auf Grund der LiberalisierUngsbestimmungen der OECE 

90 Prozent der österreichischen Einfuhr aus allen OECE-Staaten liberalisiert 

sind, betreffen handelspolitische Verfügungen nur mehr den restlichen Warensektor. 

Die Auswirkungen der mit 1. Juli 1.J. eingetretenen Bestimmungen der EFTA­

Konvention auf die Einfuhr von Waren aus den EWG-Ländern, sind bisher noch nicht 

zu überblicken, es ist festzustellen, dass die EFTA-Konvention den BestimmUngen 

der GATT voll entspricht, Einwendungen gegen diese Vereinbarungen wurden daher 

insbesondere seitens der Mitglieder der EWG nicht erhoben. Die Tatsache der 

Schaffung zweier getrennter VHrtschaftsorganisationen, zunächst der EWG und 

sodann der EFTA, hat die Vertreter der Bundesregierung bei allen sich bietenden 

Geleg2nheiten veranlasst, tiuf eine Vereinbarung hinzuwirken, die alle Mitglieder 

öer OECE e~fasst und eine Beeinträchtigung der ,traditionellen Handelsbeziehungen 

der europäischen staaten untereinander ausschliesst. 

-,-.-.-.-.-.-.-.-~-.-
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